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 Veröffentlicht am 27.09.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

55 Wirtschaftslenkung

Norm

AMA-Gesetz 1992 §21d Abs2 Z8;

BAO §21 Abs1;

Rechtssatz

Bei der Vorschreibung der Abgabe nach einem <xierten Betrag je Legehenne kommt es in keiner Weise auf eine

wirtschaftliche Betrachtungsweise an.
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